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Sehr geehrte Frau Eggenweber,  

vielen Dank für Ihre Zusendung des Dachverbandes Global Responsibility zum Thema 

Überarbeitung des Mehrjährigen EU-Finanzrahmens 2021-2027. Wir haben das Schreiben 

umgehend an die zuständigen Stellen des Finanzressorts weitergeleitet und dürfen Ihnen 

nun auch folgende Stellungnahme übermitteln. 

Es sind die Staats- und Regierungschefs, die im Europäischen Rat die allgemeinen 

Entscheidungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) treffen, und die Minister für 

Allgemeine Angelegenheiten, die die für die Umsetzung erforderlichen Gesetze formell 

verabschieden. Für das jährliche Haushaltsverfahren auf EU-Ebene ist jedoch der ECOFIN 

zuständig. Daher arbeitet das Finanzressort bei der Festlegung der österreichischen 

Position zum MFR eng mit dem Bundeskanzleramt zusammen. 

Im Brief erwähnt sind nun die Umschichtungen, auf die sich die 26 Staats- und 

Regierungschefs im Dezember 2023 geeinigt haben. Wenn man den allgemeinen Kontext 

des Gesamtpakets betrachtet, ist ersichtlich, dass keines dieser Programme ernsthaft 

geschädigt wird. Und bei der Umsetzung der Jahreshaushalte bis 2027 wird die 

Kommission selbstverständlich darauf achten, jeden Euro des Haushalts dort einzusetzen, 

wo er am meisten benötigt wird. 
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Was die Einschätzung betrifft, dass der in der Verhandlungsbox beschriebene Vorschlag, 

auf den sich die Staats- und Regierungschefs im Dezember geeinigt haben, gegen Artikel 

30 der NDICI-Verordnung verstoßen würde, können wir Ihnen versichern, dass dies nicht 

der Fall ist. Die Dezember-Vereinbarung ist auf der Sondersitzung des Europäischen Rates 

am 1. Februar 2024 in den meisten Punkten zu einer Vereinbarung der 27 geworden, und 

diese Vereinbarung der 27 wird vom Rat und dem Europäischen Parlament in 

Gesetzestexte umgewandelt. Alle Rechtsvorschriften werden von der Haushaltsbehörde, 

d.h. dem Rat und dem Europäischen Parlament, bei der Entscheidung über die jährlichen 

Haushaltspläne und von der Kommission bei der Ausführung der Haushaltspläne beachtet. 

Abschließend möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um allen vertretenen 

Organisationen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit 

zu danken. Wir ersuchen Sie, diese Ausführungen ebenso an Herrn Wank zu übermitteln. 

Freundliche Grüße 

Ihr Team BMF Kommunikation

 


